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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme der Telekom Deutschland vom 10.11.2017 

bzgl. der 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Südlich der 

Schöppinger Straße“ im Ortsteil Osterwick  

 

Anlage V zur SV IX/578  
 
 
Die Hinweise zu dem vorhandenen Leitungsbestand der Telekom im Plangebiet werden zur 

Kenntnis genommen.   

 

Die Anregung, die Telekom im Falle einer Verlegung des Leitungsbestandes frühzeitig zu 

informieren, betrifft nicht die Festsetzungen des Bebauungsplanes, wird jedoch im Rahmen 

der Umsetzung der Planung berücksichtigt.   

 

Der Hinweis zur Bauausführung bei Maßnahmen im Umfeld der Leitungen wird zur Kenntnis 

genommen und im Rahmen der Umsetzung der Planung berücksichtigt.   

 

Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 


